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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage 

 

– des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) sowie 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 

 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TÖB) während der Vorabstimmung und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des einfachen 

Bebauungsplanes Nr. 74.4 „Demminer Straße“ und seiner Begründung in der Zeit vom 23.10.14 bis zum 

25.11.14 werden gemäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) abgewogen. 

 

Inhaltsverzeichnis: 

 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 

 

1.  Berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 

1.1  Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (07.11.14) 1.2 

1.2 IHK Neubrandenburg (05.11.14) 13.2 

 

2.   Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren  

2.1  Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern (14.10.14) 13.1 

2.2   Einzelhandelsverband Nord e.V. (13.11.14) 18.4 

 

II.  Stellungnahmen  der Öffentlichkeit während der 1. öffentlichen Auslegung 

 

1. Nicht berücksichtigt werden (2) Stellungnahmen  

1.1 CityPark GbR (09.04.14) 

1.2 Maschinenvertriebs GmbH (31.03.14; 16.04.14) 

 

Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 

 

 in der Präambel: 

- Der Eingangssatz wird wie folgt aktualisiert und ergänzt:  

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.04 (BGBI.S. 2414), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.14 (BGBI. S. 1748) wird nach Beschlussfassung 

durch die Stadtvertretung vom 05.02.15 folgende Satzung nach § 13 BauGB über den einfachen Bebau-

ungsplan Nr. 74.4 „Demminer Straße“, bestehend aus der Planzeichnung- Teil A und dem Text-Teil B,  

erlassen: 

 

 im Text – Teil B: 

- in der Tabelle wird für –Drogeriewaren-die die Warenverzeichnisnummer berichtigt: 52.33 

-  Aufnahme Hinweis: 

Durch den Vorhabenträger von Baumaßnahmen ist sicherzustellen, dass eine Zerstörung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten besonders geschützter Tierarten vermieden wird. Dementsprechend sind 

der Abbruch und die Sanierung von Gebäuden möglichst frühzeitig  der Unteren Naturschutzbehörde 

des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte im Vorfeld anzuzeigen (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

 

- Aktualisierung der Rechtsgrundlagen (hier BauGB: 20.11.14 (BGBI. I S. 1748) 

 

 in der Begründung: Die geänderten Textpassagen wurden gekennzeichnet. 

 



Anlage 1 zur Drucksachen-Nr. V/164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

Einfacher Bebauungsplan Nr. 74.4 „Demminer Straße“ 
 

 
 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr.1.1 bis 2.2 
II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit   

 
 
 
 



 

 
 
 
 

STADT  NEUBRANDENBURG  
 

Einfacher Bebauungsplan Nr. 74.4 „Demminer Straße“ 
 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
          I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1 bis 2.2 
 
 



 
 

1.1 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
07.11.14 (1.2) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1.1 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
07.11.14 (1.2) 

 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
Die Begründung wird unter Punkt 5.2 wie folgt ergänzt: 
Es wird das Planverfahren für einen einfachen Bebauungsplan gewählt. Während der 
qualifizierte Bebauungsplan Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen 
Nutzung, über die überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen 
umfasst, enthält der einfache Bebauungsplan weniger Festsetzungen. 
Im Gebiet eines einfachen Bebauungsplanes richtet sich die Zulässigkeit von Bauvorha-
ben im Übrigen gemäß § 30 Abs. 3 BauGB nach § 34 oder § 35 BauGB. In diesem Fall ist 
der § 34 BauGB (Innenbereich) zur Beurteilung heranzuziehen. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Begründung wird unter Punkt 1 wie folgt ergänzt: 
Der einfache Bebauungsplan wird gemäß § 13 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 2 a des BauGB 
entwickelt,…  
… da die Tatbestandsvoraussetzungen für ein vereinfachtes Verfahren vorliegen. Es 
handelt sich um ein Gebiet nach § 34 BauGB, in dem sich der aus der Eigenart der nä-
heren Umgebung ergebene Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich ändert und in dem 
auf der Grundlage des kommunalen Einzelhandelskonzeptes der Stadt Neubrandenburg 
nur Festsetzungen nach § 9 Abs. 2 a BauGB getroffen werden, die dem Schutz und der 
Erhaltung der zentralen Versorgungsbereiche dienen. Handwerkliche Nutzungsinteres-
sen werden im Sinne zu erwartender Einschränkungen nicht berührt. 
 
 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. 
Das Amt für Raumordnung und Landesplanung wurde beteiligt.  
 

 

1 

2 

3 



 
 

1.1 Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
07.11.14 (1.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird bei zukünftigen Bekanntmachungen beachtet. 
 
 
 
Zu 5: Der Hinweis zum § 19 Abs. 1 NatSchAG M-V wird bei künftigen Bauanträgen  
beachtet.  
 
 
Zu 6: Der Hinweis zum Artenschutz wird beachtet. 
Im Text-Teil B wird folgender Hinweis aufgenommen: 
Durch den Vorhabenträger von Baumaßnahmen ist sicherzustellen, dass eine Zerstö-
rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders geschützter Tierarten vermieden 
wird. Dementsprechend sind der Abbruch und die Sanierung von Gebäuden möglichst 
frühzeitig  der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seen-
platte im Vorfeld anzuzeigen (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 
 
 

6 

5 
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1.1 Seite 4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
07.11.14 (1.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Präambel wird durch die Rechtsgrundlage - § 13 BauGB - ergänzt. 
 
Zu 8: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Verfahrensvermerke werden dem tatsächlich durchgeführten Verfahren angepasst. 

 

7 

8 
 



 
 

 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
10.04.12 (1.2) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Im Text-Teil B wird in der Tabelle für – Drogeriewaren - die Warenverzeichnisnummer 
berichtigt: 52.33 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
14.10.14 (13.1) 

 
Die Stellungnahme ist ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 
 

 
13.11.14 (18.4) 

 
Die Stellungnahme ist ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

STADT  NEUBRANDENBURG 
 

Einfacher Bebauungsplan Nr. 74.4 „Demminer Straße“ 
 

 
 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

 



 
 

1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
02.04.14 

 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Begründung siehe folgende Seite! 
 



 
 

1.1 Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

27.04.14 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Die gewählte Verfahrensweise ist vergleichbar mit weiteren aufzustellenden bzw. zu ändern-
den Bebauungsplänen und beruht auf dem Sammelaufstellungsbeschluss vom 28.05.09 (Be-
schluss-Nr. 736/48/09) zur Änderung und Aufstellung von diversen Bebauungsplänen auf der 
Grundlage des kommunalen Einzelhandelskonzeptes der Stadt Neubrandenburg. Mit dem 
Einzelhandelskonzept ist ein fachlich fundiertes Instrumentarium gegeben, um Einzelhandels-
ansiedlungen im Stadtgebiet zu steuern.  
Einzelhandelsansiedlungen außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche sind daher grund-
sätzlich abzulehnen, da vor allem bei Waren der Nahversorgung mit strukturschädigenden 
Auswirkungen auf die bestehenden Zentren zu rechnen ist. Mittels Baurecht, hier auf der 
Grundlage des § 9 Abs. 2 a BauGB, sollen weitere Einzelhandelsflächen mit zentrenrelevanten 
Sortimenten außerhalb der bestehenden zentralen Versorgungsbereiche ausgeschlossen wer-
den.  
 
Die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche sollen gesichert und Entwicklungsmöglich-
keiten für diese berücksichtigt werden. 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb der im Einzelhandelskonzept definierten zentralen Versor-
gungsbereiche. Es liegt jedoch im unmittelbaren Einzugsbereich mehrerer Stadtteil- und 
Nahversorgungszentren im Stadtgebiet (hier insbesondere in den Stadtgebietsteilen Reit-
bahnweg, Vogelviertel und Ihlenfelder Vorstadt). 
 
Das Nahversorgungszentrum „Reitbahnviertel/Ponyweg“ sowie das Stadtteilversorgungszent-
rum Reitbahnviertel/Traberallee liegen in fußläufiger Entfernung zum Bebauungs- 
plangebiet. 
Somit ist eine verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs 
überdurchschnittlich gesichert, weitere Einzelhandelsflächen mit zentrenrelevanten Sorti-
menten sind nicht erforderlich. 
 
Nicht-zentrenrelevante Sortimente lt. Neubrandenburger Liste (siehe Anhang der Begrün-
dung) sollen bei künftigen Projekten auch weiterhin zulässig bleiben. 
 
Die betreffenden Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sollen auch weiterhin für 
gewerbliche Nutzungen gesichert werden. 
 



 
 

1.1 Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 



 
 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

09.04.14 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Die gewählte Verfahrensweise ist vergleichbar mit weiteren aufzustellenden bzw. zu 
ändernden Bebauungsplänen und beruht auf dem Sammelaufstellungsbeschluss vom 
28.05.09 (Beschluss-Nr. 736/48/09) zur Änderung und Aufstellung von diversen Bebau-
ungsplänen auf der Grundlage des kommunalen Einzelhandelskonzeptes der Stadt Neu-
brandenburg. Mit dem Einzelhandelskonzept ist ein fachlich fundiertes Instrumentarium 
gegeben, um Einzelhandelsansiedlungen im Stadtgebiet zu steuern.  
Einzelhandelsansiedlungen außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche sind daher 
grundsätzlich abzulehnen, da vor allem bei Waren der Nahversorgung mit strukturschä-
digenden Auswirkungen auf die bestehenden Zentren zu rechnen ist. Mittels Baurecht, 
hier auf der Grundlage des § 9 Abs. 2 a BauGB, sollen weitere Einzelhandelsflächen mit 
zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb der bestehenden zentralen Versorgungsberei-
che ausgeschlossen werden.  
 
Die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche sollen gesichert und Entwicklungsmög-
lichkeiten für diese berücksichtigt werden. 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb der im Einzelhandelskonzept definierten zentralen Ver-
sorgungsbereiche. Es liegt jedoch im unmittelbaren Einzugsbereich mehrerer Stadtteil- 
und Nahversorgungszentren im Stadtgebiet (hier insbesondere in den Stadtgebietsteilen 
Reitbahnweg, Vogelviertel und Ihlenfelder Vorstadt). 
 
Das Nahversorgungszentrum „Reitbahnviertel/Ponyweg“ sowie das Stadtteilversorgungs-
zentrum Reitbahnviertel/Traberallee liegen in fußläufiger Entfernung zum Bebauungs- 
plangebiet. Somit ist eine verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit Waren des 
täglichen Bedarfs überdurchschnittlich gesichert, weitere Einzelhandelsflächen mit zen-
trenrelevanten Sortimenten sind nicht erforderlich. 
 
Nicht-zentrenrelevante Sortimente lt. Neubrandenburger Liste (siehe Anhang der Be-
gründung) sollen bei künftigen Projekten auch weiterhin zulässig bleiben. 
 
Die betreffenden Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sollen auch weiter-
hin für gewerbliche Nutzungen gesichert werden. 
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